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„Social-Media-Verbot“ – Worum geht’s? 
 

Seit mehreren Monaten wird unter dem Schlagwort „Social-Media-Verbot“ intensiv über ein generelles 
Mindestalter für die Nutzung von Social Media diskutiert. Die vorgeschlagenen Altersgrenzen variieren, 

die einen halten beispielsweise 13 Jahre für angemessen, andere präferieren 14, 15, 16 oder gar 18 
Jahre als Mindestalter für die Nutzung von Social Media. Mit einem Verbot verbinden dabei nicht we-

nige die Erwartungshaltung, den negativen Folgen, die die Nutzung von Social Media verursachen 
kann, Herr zu werden.  

 

Legitime Argumente werden in der Debatte jedoch immer wieder mit undifferenzierten, irreführenden 
oder sogar falschen Aussagen vermischt. Zudem wird nicht immer zwischen der Frage eines generel-

len Social-Media-Verbots und dem Verbot von Handys an Schulen differenziert.  
 

Im Folgenden werden häufig genannte Argumente zu einem Social-Media-Verbot aufgegriffen und 

eingeordnet. Dadurch will die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) aus Ju-
gendschutzsicht zu einer konstruktiveren und sachlicheren Debatte über ein Social-Media-Verbot für 

Kinder und Jugendliche beitragen. Ziel der Übersicht ist es dabei nicht, die Frage eines Social-Media-
Verbots endgültig, eindeutig und umfassend zu beantworten. Stattdessen soll an die Thematik heran-

geführt und dafür sensibilisiert werden, dass die Beantwortung der Frage, wie Minderjährige wirksam 

vor Online-Risiken geschützt werden können, komplexer ist, als es in der öffentlichen Debatte um ein 
Verbot teilweise dargestellt wird.  

 
Die folgende Übersicht ist nicht abschließend und wird kontinuierlich aktualisiert. 

 

Argumente für ein Verbot 
 

Nr. Argument Einordnung 

1 Kinder und Jugendliche sehen 
sich auf Social-Media mit Online-

Risiken konfrontiert und werden 
nicht ausreichend vor diesen ge-

schützt. 

Aktuell werden Minderjährige auf Social Media Angeboten 
mit unterschiedlichsten Risiken konfrontiert, die nicht al-

tersgerecht sind. Dazu zählen Cybergrooming, Cybermob-
bing, gefährliche Online-Challenges, Kostenfallen, Hass-

rede, Inhalte, die Essstörungen verherrlichen, aber auch 

plattformspezifische Gestaltungselemente wie Autoplay, 
Endlos-Scrollen und Belohnungssysteme, die eine exzes-

sive Nutzung fördern können.1 Zugleich besteht kaum 
Zweifel daran, dass die bestehenden Maßnahmen zum 

Schutz von Minderjährigen derzeit nicht ausreichen.  

 
Die daran anknüpfende Frage, wie Kinder und Jugendliche 

effektiver vor Online-Risiken geschützt werden, wird je-
doch unterschiedlich beantwortet. Social-Media-Plattfor-

men für Minderjährige zu verbieten, ist ein Lösungsvor-
schlag, der umstritten ist. Alternativ oder ergänzend wer-

den beispielsweise eine altersgerechte Gestaltung von 

Social Media, mehr Medienkompetenz, eine Stärkung der 
Aufsichtsbehörden oder Public-Health-Aufklärungskam-

pagnen gefordert.2  
2 Ein Verbot schützt Kinder und Ju-

gendliche effektiv vor Online-Risi-

ken. 

Ob und unter welchen Voraussetzungen Kinder und Ju-
gendliche durch ein Social-Media-Verbot effektiv vor On-

line-Risiken geschützt werden würden, ist umstritten. Bis-
lang gibt es zu dieser Frage kaum empirische Evidenz und 

es fehlt an Erkenntnissen dazu, wie sich die ersten Ver-
bote in anderen Ländern mittel bis langfristig auswirken. 

                                                
1 Für eine Übersicht zu Online-Risiken siehe beispielsweise den Gefährdungsatlas der BzKJ: 
https://www.bzkj.de/bzkj/service/publikationen/gefaehrdungsatlas-digitales-aufwachsen-vom-kind-aus-denken-
zukunftssicher-handeln-aktualisierte-und-erweiterte-2-auflage--197812  
2 Siehe hierzu etwa https://levana.leopoldina.org/servlets/MCRFileNodeServlet/leopoldina_deri-
vate_01077/2025_Leopoldina_Diskussion_40.pdf 

https://www.bzkj.de/bzkj/service/publikationen/gefaehrdungsatlas-digitales-aufwachsen-vom-kind-aus-denken-zukunftssicher-handeln-aktualisierte-und-erweiterte-2-auflage--197812
https://www.bzkj.de/bzkj/service/publikationen/gefaehrdungsatlas-digitales-aufwachsen-vom-kind-aus-denken-zukunftssicher-handeln-aktualisierte-und-erweiterte-2-auflage--197812
https://levana.leopoldina.org/servlets/MCRFileNodeServlet/leopoldina_derivate_01077/2025_Leopoldina_Diskussion_40.pdf
https://levana.leopoldina.org/servlets/MCRFileNodeServlet/leopoldina_derivate_01077/2025_Leopoldina_Diskussion_40.pdf
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Ebenso unklar ist, welche unbeabsichtigten Folgeeffekte 

ggf. eintreten oder inwieweit sich Erfahrungen aus ande-

ren Ländern überhaupt übertragen lassen (vgl. Argument 
7).  
 
Angesichts der vielfältigen Online-Risiken – die Bundes-

zentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) iden-

tifiziert in ihrem Gefährdungsatlas immerhin über 40 Me-
dienphänomene, die einer unbeschwerten Teilhabe von 

Kindern und Jugendlichen im Wege stehen können3 – ist 
außerdem davon auszugehen, dass durch ein Verbot nicht 

überall alle Risiken für alle Minderjährigen gleichermaßen 
reduziert werden würden. So könnte ein Verbot beispiels-

weise dazu führen, dass algorithmische Empfehlungssys-

teme und Mechanismen, die eine exzessive Nutzung för-
dern, weniger durch Minderjährige genutzt werden. 

Gleichzeitig könnten Minderjährige in Folge eines Verbots 
aber auf weniger moderierte und nur schwer zu regulie-

rende Kommunikationsräume ausweichen, in denen sie 

beispielsweise stärker als zuvor von Cybergrooming be-
troffen sind. Zudem könnten Social-Media-Betreiber bei 

einem Verbot Schutzmaßnahmen reduzieren, die über das 
Verbot hinaus gehen (vgl. hierzu auch Argument 6). Den 

Erfolg eines Verbots zu messen, ist vor diesem Hinter-
grund komplexer als es auf den ersten Blick scheint. Ent-

sprechende Risikoverlagerungen müssten bei einem Ver-

bot mitgedacht und abgefedert werden. Konkret bräuchte 
es auch Schutzkonzepte für Minderjährigen, die sich ne-

ben Social Media auch in anderen digitalen Räumen auf-
halten bzw. das Verbot umgehen oder auf andere Dienste 

ausweichen (vgl. hierzu auch Argument 12 und Argument 
15). 
 

Im Sinne eines effektiven Jugendmedienschutzes sollten 
außerdem auch die Arbeit von Aufsichtsbehörden nicht 

unbeabsichtigt bei einem Verbot unterminiert werden. 

Gleiches gilt für die Vermittlung von Medienkompetenz 
(vgl. Argument 11 und Argument 15). Denn auch im Falle 

eines Verbots müssten Minderjährige stärker als bisher 
auf den digitalen Alltag vorbereitet werden, da die im 

Rahmen eines Verbots definierte Altersgrenze irgendwann 
überschritten wird.  

 

Zusammengefasst lässt sich somit feststellen: Ein Verbot 
führt keineswegs automatisch zu mehr Schutz für Kinder 

und Jugendliche, auch wenn in der Debatte bisweilen die-
ser Eindruck erweckt wird.  

3 (Weniger einschränkende) Alter-

nativen zu einem Verbot wurden 
ausgeschöpft und reichen nach-

weislich nicht aus, um Jugendli-
che vor Online-Risiken zu schüt-

zen. Daher braucht es jetzt ver-

bindliche Regeln in Form eines 
Verbots. 

Neben einem Verbot kommen auch mildere Alternativen 

wie eine altersangemessene Gestaltung von Social Media, 
Medienkompetenzprojekte, oder Public-Health-Aufklä-

rungskampagnen in Betracht, um Minderjährige vor On-
line-Risiken zu schützen. 

 

Diese Ansätze wurden bislang nicht ausgeschöpft. Bei-
spielsweise können Nutzende mittlerweile zwar bei vielen 

Social-Media-Angebote technische Schutzlösungen wie 

                                                
3 https://www.bzkj.de/bzkj/service/publikationen/gefaehrdungsatlas-digitales-aufwachsen-vom-kind-aus-denken-
zukunftssicher-handeln-aktualisierte-und-erweiterte-2-auflage--197812 

https://www.bzkj.de/bzkj/service/publikationen/gefaehrdungsatlas-digitales-aufwachsen-vom-kind-aus-denken-zukunftssicher-handeln-aktualisierte-und-erweiterte-2-auflage--197812
https://www.bzkj.de/bzkj/service/publikationen/gefaehrdungsatlas-digitales-aufwachsen-vom-kind-aus-denken-zukunftssicher-handeln-aktualisierte-und-erweiterte-2-auflage--197812
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Inhalte-Filter und Kontakt- oder Nutzungszeitbeschrän-

kungen aktivieren, um so eine möglichst altersangemes-

sene Nutzung sicherzustellen. Solche Maßnahmen sind 
aber in der Regel nicht standardmäßig für Minderjährige 

aktiviert, weil es seitens der Betreiber an einer verlässli-
chen Altersfeststellung fehlt. Dies hat zur Folge, dass be-

stehende Schutzlösungen häufig ungenutzt bleiben. 

 
Gleichzeitig verpflichtet der seit dem 17. Februar 2024 

vollumfänglich geltende Digital Services Act (DSA) Anbie-
ter von Online-Plattformen, ihre Dienste altersangemes-

sen für Minderjährige zu gestalten. Bei Verstößen drohen 
Bußgelder bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresum-

satzes. Die zuständige EU-Kommission hat mittlerweile 

zwar erste Verfahren eingeleitet.4 Der Ansatz einer alters-
angemessenen Gestaltung kann jedoch erst dann als ge-

scheitert gelten, wenn entsprechende Regelungen auch 
konsequent angewandt wurden und sich als nicht effektiv 

oder nicht durchsetzbar erwiesen haben. 

 

4 Ein Verbot entlastet Erziehungs-

berechtigte und Bildungseinrich-
tungen. 

Damit sich Minderjährige zu eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Individuen entwickeln können, be-
darf es Regeln, die Erziehungsberechtigte, Institutionen 

wie Schule oder auch der Staat festlegen. Aus medienpä-

dagogischer Sicht sollten restriktive Eingriffe jedoch be-
gründet, dialogisch vermittelt und altersgerecht gestaltet 

sein. Ansonsten steigt das Risiko dafür, dass Kinder und 
Jugendliche die Vorgaben ablehnen, Misstrauen gegen-

über handelnden Erwachsenen entwickeln oder kreative 

Wege finden, um ein Verbot zu umgehen. Außerdem 
steigt dann das Risiko dafür, dass das Verbotene erst 

recht als attraktiv wahrgenommen wird.5  

 

Dies gilt ausdrücklich auch für ein Social-Media-Verbot, 

welches nicht nur den Zugang zu einzelnen Inhalten oder 
Inhaltekategorien untersagen, sondern für viele Minder-

jährige einen sehr weitreichenden Eingriff in den Lebens-
alltag bedeuten würde. Damit könnte auch die Motivation, 

das Verbot zu umgehen, für viele Minderjährige höher 
sein, als wenn beispielsweise nur der Zugang zu konkre-

ten risikobehafteten Elementen eingeschränkt werden 

würde.  
 

Mit einem Social-Media-Verbot Anreize für Eltern zu schaf-
fen, medienbezogene Gespräche nicht führen zu müssen, 

wäre vor diesem Hintergrund womöglich ebenfalls kontra-

produktiv und zu kurz gedacht. Spätestens wenn ein Ver-
bot in der Praxis durch viele Minderjährige umgangen 

wird, dürften Eltern wieder vor der Entscheidung stehen, 
wann sie ihren Kindern den Zugang zu welchem Dienst 

erlauben. Minderjährige werden sich dann kaum mit der 
Begründung zufriedengeben, dass Social-Media nun mal 

von Rechts wegen erst durch ältere Personen genutzt 

werden darf. 
 

                                                
4 Vgl. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_312  
5 Siehe hierzu etwa Von Gross, Friederike; Tappe, Eik-Henning & Weßel, André (2025). Altersgrenzen für Social 
Media? Die Perspektive der Medienpädagogik. BzKJAKTUELL, 2, S. 12. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_312
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Zugleich ist nicht von der Hand zu weisen, dass viele Er-

ziehungsberechtigte mit dem Thema Medienerziehung 

überfordert sind. Sie müssten daher in jedem Fall stärker 
durch niedrigschwellige Medienkompetenz- und Informati-

onsangebote unterstützt und dazu befähigt werden, mit 
ihren Kindern reflektiert und kompetent über medienbezo-

gene Themen sprechen zu können. Parallel dazu müssen 

Bildungseinrichtungen ebenso in die Lage versetzt wer-
den, Minderjährige auf die Nutzung von Social Media und 

die digitale Lebensrealität allgemein vorzubereiten. Unter-
stützung dabei, gemeinsam mit Kindern eine verantwor-

tungsvolle Mediennutzung zu entwickeln, findet sich u. a. 
unter https://mediennutzungsvertrag.de/ und 

https://www.klicksafe.de/. Einen Überblick über techni-

sche Schutzlösungen für Geräte, Dienste und Apps gibt 
die Webseite https://www.medien-kindersicher.de/start-

seite.  
5 Bei Zigaretten und Alkohol gibt 

es auch Altersgrenzen. Also muss 

auch Social-Media verboten wer-
den. 

Dieser Vergleich ist problematisch: Substanzen wie Nikotin 
oder Alkohol können nicht altersgerecht für Minderjährige 

gestaltet werden, Social-Media-Plattformen hingegen 
schon. Drogenvergleiche erzeugen daher den irreführen 

Eindruck, es gäbe keine Alternative zu einem Social-Me-
dia-Verbot.  

6 Ein Social-Media-Verbot (oder 

bereits die Debatte darüber) hat 
Signalwirkung und übt Druck auf 

Plattformbetreibende aus. 

Ob ein pauschales Verbot für Minderjährige oder bereits 

die Debatte darüber Plattformbetreibende dazu bewegen 
können, ihre Dienste für einige oder alle Nutzenden siche-

rer zu gestalten, ist fraglich. Ein Verbot könnte im Gegen-

teil sogar dazu führen, dass Plattformbetreibende ihre 
Schutzmaßnahmen reduzieren und nur noch gesetzlich 

definierte Minimalstandards erfüllen:6 Warum sollten Platt-
formbetreibende, die sich an das Verbot halten, schließlich 

noch weiter in Jugendschutzmaßnahmen investieren, 

wenn ihre Dienste ohnehin als „jugendfrei" gelten? Und 
warum sollte investiert werden, wenn man trotz Investiti-

onen noch immer genauso von einem Verbot betroffen 
wäre, wie konkurrierende Dienste, die diese Investitionen 

nicht tätigen? (vgl. hierzu auch Argument 15). 
 

Ein Einlenken der Plattformbetreibenden wäre schon eher 

denkbar, wenn ein Verbot nur für jene Plattformen gelten 
würde, die keine verlässliche Altersfeststellung und keine 

standardmäßig voreingestellte altersgerechte Gestaltung 
vorweisen können. So hätten Betreiber einen Anreiz, kon-

tinuierlich an einer jugendschutzkonformen Gestaltung ih-

rer Social-Media-Plattformen zu arbeiten und sich für das 
Thema Jugendschutz einzusetzen. 

 
Insgesamt sollten rechtliche Bestimmungen darauf abzie-

len, dass milliardenschwere Unternehmen für alle Nutzen-
den möglichst sichere und altersangemessene Nutzungs-

erfahrungen sicherstellen müssen. Der Rechtsrahmen 

sollte es Unternehmen nicht erleichtern, sich ihrer Verant-
wortung in Bezug auf bestimmte Gruppen an Nutzerinnen 

und Nutzern zu entziehen und diesen eine altersgerechte 
Nutzungserfahrung zu verwehren.  

                                                
6 Vgl. https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/interview-social-media-verbot-jugendliche-tiktok-dsa-eu-
jugendschutz  

https://mediennutzungsvertrag.de/
https://www.klicksafe.de/
https://www.medien-kindersicher.de/startseite
https://www.medien-kindersicher.de/startseite
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/interview-social-media-verbot-jugendliche-tiktok-dsa-eu-jugendschutz
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/interview-social-media-verbot-jugendliche-tiktok-dsa-eu-jugendschutz
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7 Australien kann als Vorbild die-

nen, was ein Social-Media-Verbot 

angeht. 

In Australien trat Ende 2025 ein Gesetz in Kraft, das 

Social-Media-Plattformen verpflichtet, angemessene Maß-

nahmen zu ergreifen, damit Australierinnen und Australier 
unter 16 Jahren kein Konto erstellen oder weiter nutzen 

können. Noch ist es aber zu früh, um vollumfänglich beur-
teilen zu können, ob das Gesetz Minderjährige effektiv 

und nachhaltig vor schädlichen Online-Einflüssen schützen 

kann oder sogar die negativen Folgen des Verbots über-
wiegen. 

 
Zum einen ist unklar, ob das Verbot in seiner derzeitigen 

Form überhaupt bestehen bleibt, da bereits Klage dage-
gen eingereicht wurde. Zum anderen legen erste Befra-

gungen und Medienberichte nahe, dass zumindest bislang 

viele Minderjährige das Verbot leicht umgehen können 
und weiter auf Social Media aktiv sind.7 Gleichzeitig gibt 

es Hinweise, laut denen australische Minderjährige auf-
grund des Verbots Kontakt zu Hilfsorganisationen aufsu-

chen, weil sie von ihrem Netzwerk an Unterstützerinnen 

und Unterstützern abgeschnitten worden seien.8 Darüber 
hinaus legen erste Untersuchungen nahe, dass sich das 

Verbot negativ auf den Nachrichtenkonsum und die ge-
sellschaftliche Partizipation australischer Minderjähriger 

auswirken könnte (vgl. hierzu auch Argument 17). 
 

Kursierende Zahlen zu den nach dem Verbot deaktivierten 

Accounts, die Minderjährigen gehört haben sollen, sind 
wiederum wenig aussagekräftig, wenn ebenjene Minder-

jährige im Anschluss problemlos einen neuen Account er-
stellen oder auf andere – möglicherweise nicht weniger 

problematische – Dienste ausweichen können. 

 
Davon abgesehen wären bei einem Social-Media-Verbot in 

Deutschland rechtliche Hürden und Besonderheiten zu be-
achten, die es im Fall von Australien so nicht gibt (vgl. Ar-
gument 10 und Argument 11).  

8 Ein Verbot führt zu einer Redu-
zierung der Bildschirmzeit. 

Prominente Befürworter eines Social-Media-Verbots wie 
der australische Premierminister Anthony Albanese verbin-

den mit dem Verbot die Hoffnung, dass Minderjährige 
wieder mehr Zeit draußen verbringen oder Spot treiben.9 

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Social-Media-

Nutzung bei einem Verbot teilweise oder ganz durch an-
dere bildschirmbasierte Tätigkeiten (z.B. die Nutzung an-

derer Kommunikationsdienste, Gaming, Fernsehen etc.) 
ersetzt werden würde.10 

 

Der Anteil der Jugendlichen, die mehrmals pro Woche 
Sport treiben, blieb außerdem in den letzten 25 Jahren – 

trotz des Aufkommens von Social Media – zumindest in 
Deutschland relativ konstant.11 Für Veränderungen bei der 

Freizeitgestaltung dürften außerdem nicht nur Designele-
mente auf Social-Media relevant sein, die eine exzessive 

Nutzung fördern. Befragt nach den Hindernissen dafür, 

                                                
7 Vgl. https://www.abc.net.au/news/2026-02-05/social-media-ban-do-under-16s-think-it-is-working/106304064, 
https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2026-05/apo-nid334363.pdf 
8 Vgl. https://taz.de/Social-Media-in-Australien/!6153679/  
9 Vgl. https://www.zeit.de/gesellschaft/2025-12/australien-social-media-verbot-schuelervertreter-kritik  
10 Vgl. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-7500%2825%2900024-X, S. e235. 
11 Vgl. https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf, S. 10.  

https://www.abc.net.au/news/2026-02-05/social-media-ban-do-under-16s-think-it-is-working/106304064
https://taz.de/Social-Media-in-Australien/!6153679/
https://www.zeit.de/gesellschaft/2025-12/australien-social-media-verbot-schuelervertreter-kritik
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-7500%2825%2900024-X
https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf
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draußen zu spielen, gaben etwa bei einer Untersuchung 

des Deutschen Kinderhilfswerk e. V. jeweils 33 Prozent 

der Minderjährigen und Eltern an, es gäbe keine geeigne-
ten Orte zum Spielen in der Nähe.12 Jugendliche dürften 

auch vor diesem Hintergrund auf digitale Orte setzen, die 
flexibel, zeit- und ortsunabhängig sind. Digitale Kommuni-

kationsräume und auch Social Media bieten dabei insbe-

sondere für Jugendliche, die etwa aufgrund von Schüch-
ternheit oder ihrer sexuellen Orientierung im analogen 

Umfeld nur begrenzt Anschluss finden, die Möglichkeit, 
Zugehörigkeit zu erleben und sich mit Fragen zu Identität 

und Sexualität auseinanderzusetzen.13  
 

Am Umfang der Social-Media-Nutzung kann ferner nicht 

unmittelbar die tatsächliche Gefährdung für Kinder und 
Jugendliche abgelesen werden. Minderjährige können 

auch bei einer geringeren Nutzungszeit bzw. bei einer 
Nutzung von Diensten, die womöglich nicht von einem 

Social-Media-Verbot umfasst wären, mit belastenden In-

halten, Cybermobbing, Cybergrooming, Kostenfallen usw. 
konfrontiert werden. Ausschlaggebend neben der Nut-

zungsdauer sind u.a. auch erlernte Coping-Strategien, die 
Art der Mediennutzung und die Art der Inhalte und Inter-

aktionen, mit denen Minderjährige auf dem jeweiligen 
Dienst in Kontakt kommen können. 

 

Damit wird deutlich: Eine niedrigere Bildschirmzeit ist 
nicht immer automatisch besser, sie würde bei einem Ver-

bot nicht unbedingt geringer werden und wenn die Social-
Media-Nutzung reduziert werden soll, müssen auch geeig-

nete Alternativen geschaffen werden.  
9 Selbst eine Mehrheit der Minder-

jährigen spricht sich für ein 

Social-Media-Verbot aus. Das 

zeigt, dass ein Verbot richtig ist. 

Teilweise hat sich bei Befragungen eine relative Mehrheit 
der befragten Jugendlichen für ein Social-Media-Verbot 

ausgesprochen.14 Diese Ergebnisse sollten erst genom-

men werden, da sie den Betroffenen eine Stimme geben 
und die Interessen von Jugendlichen bei Regulierungsent-

scheidungen berücksichtigt werden sollten. Entspre-
chende Umfrageergebnisse sollten aber trotzdem aus 

mehreren Gründen nicht unhinterfragt und ohne Kontex-
tualisierung zur Legitimierung weitreichender Grund-

rechtseinschränkungen herangezogen werden. 

 
So deuten bestehende Umfragen darauf hin, dass die Zu-

stimmung zu einem Verbot bei älteren Jugendlichen höher 
ist, also bei Befragten, die möglicherweise selbst nicht von 

einem Verbot betroffen wären oder dies zumindest glau-

ben.  
 

Daneben wird teilweise nur relativ einseitig abgefragt, ob 
die Befragten für oder gegen ein Verbot wären. Ob die 

Befragten beispielsweise weniger grundrechtseinschrän-
kende Schutzmaßnahmen gegenüber einem Verbot präfe-

rieren würden, bleibt bei vielen Befragungen unklar. Un-

tersuchungen, bei denen die Zustimmung zu weniger 

                                                
12 Deutsches Kinderhilfswerk (2020). Kinderreport 2020: Die Bedeutung des Draußenspielens für Kinder, abrufbar 
unter https://www.dkhw.de/informieren/unsere-themen/kinderrechte/kinderreport/, S. 16. 
13 Vgl. https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Sonstiges/2026_LFM_NRW_Stu-
die_WhatsApp-Kanaele_Ergebnisbericht.pdf, S. 32. 
14 Vgl. beispielsweise https://www.ifo.de/DocDL/sd-2025-09-wedel-etal-ifo-bildungsbarometer-2025.pdf  

https://www.dkhw.de/informieren/unsere-themen/kinderrechte/kinderreport/
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Sonstiges/2026_LFM_NRW_Studie_WhatsApp-Kanaele_Ergebnisbericht.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Sonstiges/2026_LFM_NRW_Studie_WhatsApp-Kanaele_Ergebnisbericht.pdf
https://www.ifo.de/DocDL/sd-2025-09-wedel-etal-ifo-bildungsbarometer-2025.pdf
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grundrechtseinschränkende Alternativen abgefragt wird, 

zeigen hingegen, dass Minderjährige beispielsweise bes-

sere Jugendschutz- und Inhaltefilter, ein konsequentes 
Vorgehen seitens der Plattformen gegen ungeeignete In-

halte oder standardmäßig aktivierte Schutzeistellungen 
wie private Profile deutlich gegenüber pauschalen Verbo-

ten für unter 14- oder 16-Jährige bevorzugen.15  

 
Hinzu kommt, dass die möglichen Hürden und zu befürch-

tenden negativen Folgen eines Verbots nicht allen be-
kannt bzw. dessen konkrete Ausgestaltung derzeit kaum 

absehbar und noch viele Fragen ungeklärt sind. Die Befür-
wortung oder Ablehnung eines Social-Media-Verbots 

durch Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen ist 

auch vor dem Hintergrund dieses Informationsdefizits zu 
betrachten. 

 
Darüber hinaus äußern sich Jugendliche in Befragungen 

auch kritisch gegenüber einem Social-Media-Verbot. So 

befürchten sie etwa, soziale Kontakte zu verlieren oder In-
formationen zu verpassen.16 Eine deutliche Mehrheit hält 

es zudem für sehr wahrscheinlich oder eher wahrschein-
lich, dass Jugendliche Wege finden würden, gesetzliche 

Altersgrenzen zu umgehen.17 
 

Zusammengefasst können bestehende Untersuchungen 

damit zwar Ausdruck eines Bedürfnisses vieler Jugendli-
cher nach besserem Schutz vor Online-Risiken sein. Sie 

sollten aber nicht als Beleg dafür herhalten, dass ein Ver-
bot dieses Bedürfnis auch am besten erfüllen und mit an-

deren Bedürfnissen wie Befähigung und Teilhabe optimal 

austarieren würde. 
 

 

 

Argumente gegen ein Verbot 
 

10 Ein nationales Social-Media-
Verbot ist in Deutschland 

rechtlich nicht möglich. 

In Bezug auf ein nationales Social-Media-Verbot sind 
mehrere rechtliche Hürden zu beachten: 

 
Anwendungsvorrang von EU-Gesetzgebung 

Mit dem Digital Services Act (DSA) liegt eine unmittelbar 
geltende Europäische Verordnung vor, die nationale Vor-

schriften im Anwendungsbereich überlagert. Eine natio-

nale Altersgrenze für die Nutzung von Social Media könnte 
daher aus Sicht vieler Rechtswissenschaftlerinnen und 

Rechtswissenschaftler am Anwendungsvorrangs des DSA 
scheitern.18 

 

Mit Sicherheit lässt sich dies aber erst bewerten, wenn es 
entsprechende Rechtsprechung oder Auslegungsleitlinien 

der EU-Kommission gibt.19 

                                                
15 Vgl. https://www.unicef.de/397038/data/7020abedf4daa02d94005b1348b61744. 
16 Vgl. https://awo.org/wp-content/uploads/Projekte-Programme/202601_Social-Media_Studienergebnisse.pdf  
17 Vgl. https://www.unicef.de/397038/data/7020abedf4daa02d94005b1348b61744. 
18 Siehe hierzu etwa https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/ oder Stelle zur 
Durchsetzung von Kinderrechten in digitalen Diensten (2025). Altersgrenzen für Social Media? Perspektive der 
Medienregulierung Die KidD im Einsatz für sichere und altersgerechte Online-Angebote, 2, S. 20. 
19 Vgl. https://www.bundestag.de/resource/blob/1104862/WD-7-036-25.pdf, S. 7. 

https://www.unicef.de/397038/data/7020abedf4daa02d94005b1348b61744
https://awo.org/wp-content/uploads/Projekte-Programme/202601_Social-Media_Studienergebnisse.pdf
https://www.unicef.de/397038/data/7020abedf4daa02d94005b1348b61744
https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/
https://www.bundestag.de/resource/blob/1104862/WD-7-036-25.pdf
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Ausnahmen durch die AVMD-Richtlinie 

Video-Sharing-Plattformen könnten aufgrund der Audiovi-
suellen Mediendienste-Richtlinie (AVMD-RL) vom Anwen-

dungsvorrang des DSA ausgenommen sein. Auch die 
AVMD-RL dürfte jedoch kein vollständiges Zugangsverbot 

zu Social Media für Nutzende rechtfertigen, die eine be-

stimmte Altersgrenze unterschreiten.20 
 

Abgesehen davon wären hiervon einige Social-Media-
Plattformen nicht umfasst, weil auf ihnen statt nutzerge-

nerierten Sendungen und Videos beispielsweise eher Fo-
tos oder Textbeiträge zur Verfügung gestellt werden.21 

Dadurch wäre ein Verbot leicht zu umgehen. 

 
Herkunftslandprinzip 

Bei einem Verbot wäre außerdem das sogenannte Her-
kunftslandprinzip zu beachten. Dieses besagt, dass für 

eine Social-Media-Plattform, die sich in einem EU-Mitglied-

staat niedergelassen hat, nur die jeweils nationalen 
Rechtsvorgaben dieses Mitgliedstaats gelten. Ausnahmen 

sind nur für behördliche Einzelmaßnahmen möglich, d.h. 
beispielsweise, wenn die LFK als Medienanstalt gegen 

konkrete Inhalte auf einer konkreten Plattform vorgeht.  
 

Ein allgemeines Verbot wäre als deutsche Vorschrift daher 

voraussichtlich nur für Anbieter aus Deutschland oder 
dem außereuropäischen Ausland bindend, nicht aber für 

die meisten Social-Media-Plattformen, die ihren EU-Haupt-
sitz in Irland oder einem anderen EU-Mitgliedstaat haben. 

Bei Plattformbetreibenden aus dem außereuropäischen 

Ausland wäre die Rechtsdurchsetzung wiederum er-
schwert, weil Maßnahmen deutscher Behörden nicht ohne 

weiteres im Ausland zu vollstrecken sind.22 
 

11 Bei einem Social-Media-Ver-

bot auf EU-Ebene gibt es 
ebenfalls rechtliche Hürden. 

Egal ob nationales oder EU-weites Social-Media-Verbot, in 

beiden Fällen wäre außerdem das Prinzip der Verhältnis-
mäßigkeit zu beachten. Dabei gilt, dass ein Verbot die 

Grundrechte der Plattformbetreibenden und insbesondere 
die der betroffenen Kinder und Jugendlichen erheblich be-

schneiden würde. Grundrechtseinschränkungen sind je-

doch nur dann möglich, wenn die geplanten Maßnahmen 
einen legitimen Zweck verfolgen, geeignet, erforderlich 

und angemessen sind. 
 

Dass ein Verbot geeignet ist, um schädliche Online-Ein-

flüsse zu verhindern, wäre beispielsweise zu hinterfragen, 
weil es kaum empirische Belege für die positiven Effekte 

von Social-Media-Verboten gibt, negative Effekte denkbar 
sind und ein Verbot leicht umgehbar sein könnte.23 

 
Gegen die Erforderlichkeit könnte sprechen, dass es mil-

dere Mittel gäbe, mit denen das gleiche Ergebnis erzielt 

werden könnte. So wäre beispielsweise alternativ eine 

                                                
20 Vgl. https://www.bundestag.de/resource/blob/1104862/WD-7-036-25.pdf, S. 8. 
21 Vgl. https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/; https://www.bundes-
tag.de/resource/blob/1104862/WD-7-036-25.pdf, S. 7-8.  
22 Vgl. https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/ 
23 Vgl. https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/   

https://www.bundestag.de/resource/blob/1104862/WD-7-036-25.pdf
https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/
https://www.bundestag.de/resource/blob/1104862/WD-7-036-25.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/1104862/WD-7-036-25.pdf
https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/
https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/
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altersangemessene Gestaltung von Plattformen möglich, 

wodurch Minderjährige weniger in ihrer digitalen Teilhabe 

eingeschränkt werden würden.24 
 

Gegen die Zumutbarkeit eines Verbots könnte wiederum 
sprechen, dass ein Social-Media-Verbot einen erheblichen 

Grundrechtseingriff für die betroffenen Plattformbetrei-

benden und Minderjährigen bedeuten würde.25 Neben den 
verfassungsrechtlich verbürgten Rechten und Freiheiten 

wie der Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit wären 
dabei auch die Kinderrechte auf Befähigung und Teilhabe 

betroffen.26 
 

So könnte ein Verbot etwa verhindern, dass Kinder und 

Jugendliche auf den betroffenen Plattformen auf relevante 
Informationen und Unterhaltungsangebote zugreifen und 

mit Freunden und Gleichaltrigen interagieren können, ob-
wohl viele Inhalte auf Social-Media-Plattformen harmlos 

oder sogar vorteilhaft für sie sind.27 Bei einem Verbot von 

Social Media für Minderjährigen ist mit Blick auf den As-
pekt der Teilhabe außerdem zu bedenken, dass in vielen 

Bundesländern bei Landtagswahlen und Kommunalwahlen 
bereits 16-Jährige wählen dürfen (vgl. Argument 17). 
 
Fraglich wäre auch, wann und wie Minderjährige bei ei-

nem Verbot zu einer verantwortungsvollen Social-Media-

Nutzung befähigt werden sollen. Einerseits könnten sich 
Eltern, wie auch Bildungseinrichtungen auf das Verbot zu-

rückziehen. Andererseits ist das altersgerechte, schritt-
weise Erlernen des Umgangs mit Social Media im Falle ei-

nes Verbotes auch in einem pädagogischen Kontext nur 

noch schwer vorstellbar. Eine Befähigung von Minderjähri-
gen wäre zugleich insbesondere dann nicht gegeben, 

wenn Minderjährigen zunächst gar kein Zugriff auf Social 
Media erlaubt wäre und sie dann mit Überschreiten einer 

Altersgrenze unvorbereitet mit allen schädlichen Elemen-

ten konfrontiert wären. 
 

Abgesehen davon würden auch viele weitere Problemati-
ken und Bedenken bei einem EU-weiten Verbot bestehen 

bleiben (vgl. beispielsweise Argument 12 und Argument 
15).  

12 Es ist schwer zu definieren, 

welche digitalen Dienste von 
einem Verbot umfasst sein 

sollten. 

Die Frage, welche Dienste von einem Verbot erfasst sein 

sollen, ist nicht zu unterschätzen: Wären nur wenige 
große Social-Media-Plattformen von einem Verbot erfasst, 

blieben die Risiken auf anderen Diensten bestehen. Zu-

dem wäre das Verbot dann schnell umgehbar, indem ein-
fach auf weiterhin frei zugängliche Dienste ausgewichen 

wird. 
 

Ein Verbot sähe in der Praxis außerdem möglicherweise 
so aus, dass alle Dienste erfasst sind, die über Funktiona-

litäten verfügen, die als problematisch für Minderjährige 

definiert wurden (manipulative Designs, Autoplay, Endlos-
Scrollen etc.). Bei einem solchen Vorgehen dürfte 

                                                
24 Vgl. https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/  
25 Vgl. https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/ 
26 Vgl. https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/ 
27 Vgl. https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/  

https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/
https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/
https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/
https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/
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allerdings gleichzeitig nicht aus dem Blick geraten, dass 

Risiken für Kinder und Jugendliche überall dort bestehen, 

wo Kommunikation und Interaktion möglich sind. Algorith-
mische Empfehlungssysteme oder Elemente wie Autoplay 

und Endlos-Scrollen mögen zwar nicht überall im Netz 
gleichermaßen präsent sein. Mit extremistischen Inhalten 

können Minderjährige aber beispielsweise auch in belieb-

ten Online-Games oder auf weitverbreiteten Gaming (-na-
hen) Plattformen konfrontiert werden.28 Cybergrooming o-

der Cybermobbing sind ebenfalls keine Social-Media-spe-
zifischen Phänomene. Entsprechende Erfahrungen ma-

chen Minderjährige auch auf Messenger-Diensten wie 
WhatsApp oder in Online-Games (vgl. hierzu auch Argu-
ment 2).29 Gleiches gilt auch für entwicklungsbeeinträchti-

gende Inhalte zu Themen wie Selbstmord oder Selbstver-
letzung.30  

 
Es würde somit einerseits zu kurz greifen, bei der Frage 

des Jugendschutzes ausschließlich die „klassischen“ 

Social-Media-Plattformen in den Blick zu nehmen. Ande-
rerseits birgt die „Lösung“ des Verbots in diesem Zusam-

menhang aber auch das Risiko, dass sie nach und nach 
auf weitere Angebote ausgeweitet wird, weil diese eben-

falls von Minderjährigen genutzt werden und als riskant 
eingestuft werden.31 

 

Wären auch Instant-Messenger-Dienste, Gaming (-nahe) 
Plattformen oder generell Dienste mit Chat und Kontakt-

funktion von einem Verbot umfasst, wären die Grund-
rechteeinschränkungen für Betroffene jedoch enorm. Min-

derjährigen würde digitale Teilhabe und niedrigschwellige 

Kommunikation dann nahezu komplett verwehrt.  
 

Verbote dürften daher spätestens mit Blick auf die Vielfalt 
der Angebotslandschaft und die Mediennutzungsgewohn-

heiten von Minderjährigen an ihre Grenzen stoßen. Ein ef-

fektiver Jugendschutz setzt voraus, dass digitale Räume in 
ihrer Vielfalt Berücksichtigung finden und Schutzstrategien 

breit gedacht und miteinander kombiniert werden.  
13 Ein Social-Media-Verbot lässt 

sich leicht umgehen. 

Wie leicht es Minderjährigen gemacht würde, ein Social-

Media-Verbot zu umgehen, hinge zwar von der konkreten 

Ausgestaltung und Durchsetzung des Gesetzes ab. Dass 
zumindest ein Teil der Minderjährigen mittels VPN, durch 

ältere Geschwister, Accounts von Eltern usw. trotz Verbot 
weiter auf Social-Media zugreifen würde, ist aber wahr-

scheinlich (vgl. hierzu auch Argument 7 bzw. das Beispiel 
Australien). Hinzu kommt, dass Minderjährige auf andere 
Dienste ausweichen könnten, welche nicht von dem 

                                                
28 Vgl. beispielsweise https://www.blm.de/files/pdf2/forschungsgutachten-gaming-und-rechts_extremismus_lang-
fassung.pdf. Zur Nutzung von WhatsApp, Online-Games und Gaming (nahen-)Plattformen durch Minderjährige 
siehe beispielsweise https://mpfs.de/app/uploads/2025/05/KIM-Studie-2024.pdf und https://mpfs.de/app/uplo-
ads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf  
29 Vgl. beispielsweise https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Cy-
bergrooming/LFM_Cybergrooming_Studie_Mai_2025.pdf oder https://www.barmer.de/re-
source/blob/1337544/4a6854689c90dde2eaea6849bc4767c3/sinus-studie-jugendbericht-2024-2025-data.pdf   
30 Vgl. https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Sonstiges/2026_LFM_NRW_Stu-
die_WhatsApp-Kanaele_Ergebnisbericht.pdf  
31 Vgl. ähnlich auch mediendiskurs.online/beitrag/die-grosse-sehnsucht-nach-dem-stopp-knopf-gegen-unbeha-
gen-beitrag-772/  

https://www.blm.de/files/pdf2/forschungsgutachten-gaming-und-rechts_extremismus_langfassung.pdf
https://www.blm.de/files/pdf2/forschungsgutachten-gaming-und-rechts_extremismus_langfassung.pdf
https://mpfs.de/app/uploads/2025/05/KIM-Studie-2024.pdf
https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf
https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Cybergrooming/LFM_Cybergrooming_Studie_Mai_2025.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Cybergrooming/LFM_Cybergrooming_Studie_Mai_2025.pdf
https://www.barmer.de/resource/blob/1337544/4a6854689c90dde2eaea6849bc4767c3/sinus-studie-jugendbericht-2024-2025-data.pdf
https://www.barmer.de/resource/blob/1337544/4a6854689c90dde2eaea6849bc4767c3/sinus-studie-jugendbericht-2024-2025-data.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Sonstiges/2026_LFM_NRW_Studie_WhatsApp-Kanaele_Ergebnisbericht.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Sonstiges/2026_LFM_NRW_Studie_WhatsApp-Kanaele_Ergebnisbericht.pdf
https://mediendiskurs.online/beitrag/die-grosse-sehnsucht-nach-dem-stopp-knopf-gegen-unbehagen-beitrag-772/
https://mediendiskurs.online/beitrag/die-grosse-sehnsucht-nach-dem-stopp-knopf-gegen-unbehagen-beitrag-772/
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Verbot umfasst wären oder dieses ignorieren und ggf. 

noch weniger reguliert wären.  

 
Bei einem Social-Media-Verbot müsste deshalb auch eine 

Antwort auf die Frage gefunden werden, wie jene Minder-
jährigen besser geschützt werden können, die in der ein 

oder anderen Form weiterhin auf Social-Media oder an-

dere, nicht weniger problematische Dienste zugreifen.  
 

Zur berücksichtigen wäre ferner, dass einige Dienste wie 
YouTube zumindest bislang mit Einschränkungen auch ge-

nutzt werden können ohne, dass eine Anmeldung erfolgt 
oder ein Konto erstellt wird. Im Fall eines Verbots wäre 

unklar, ob diese Möglichkeit eingeschränkt werden soll, 

sodass diese Dienste nur noch von Personen genutzt wer-
den können, die über ein Konto verfügen und deren Alter 

überprüft wurde.  
14 Es gibt bislang keine verlässli-

chen Möglichkeiten der Al-

tersverifikation oder Alters-
schätzung. 

Damit ein Verbot effektiv wäre, braucht es verlässliche 
Methoden der (KI-basierten) Altersschätzung oder Alters-

verifikation bzw. Altersfeststellung. Die Kommission für 
Jugendmedienschutz (KJM) hat hier in den letzten Jahren 

bereits über 100 unterschiedliche Konzepte aus Jugend-
schutzsicht geprüft und positiv bewertet 

(https://www.kjm-online.de/themen/technischer-jugend-

medienschutz/unzulaessige-inhalte/). Gemäß KJM erfolgt 
dann eine verlässliche Altersverifikation, wenn zwei 

Punkte gegeben sind: eine zumindest einmalige persönli-
che Identifizierung (Altersüberprüfung) und eine Authenti-

fizierung beim einzelnen Nutzungsvorgang, damit sicher-

gestellt wird, dass nur die altersgeprüfte Person Zugang 
hat.  

 
Parallel dazu wird auch auf EU-Ebene an Lösungen gear-

beitet, mit denen Nutzende ihr Alter nachweisen können. 

Hier soll die Altersverifikation perspektivisch über die Eu-
ropean Digital Identity Wallet (EUDI-Wallet), einer Art di-

gitalen Brieftasche, erfolgen.  
15 Ein Verbot führt unbeabsich-

tigt zu einem niedrigeren 

Schutzniveau. 

Es ist davon auszugehen, dass einige Minderjährige mit-

tels VPN, durch ältere Geschwister, Freundinnen und 

Freunde oder die Geräte und Accounts ihrer Eltern weiter 
mit Social-Media konfrontiert wären, selbst wenn Platt-

formbetreiber die gesetzlichen Mindeststandards eines 
Verbots erfüllen. Gleichzeitig steht aber zu befürchten, 

dass die LFK als Medienanstalt nicht mehr gegen entwick-

lungsbeeinträchtigende und jugendgefährdende Elemente 
auf Social-Media-Diensten vorgehen könnte, weil diese 

Dienste als „jugendfrei“ gelten, wenn sie sich an die ge-
setzlichen Vorgaben eines Verbots halten. Ein Verbot 

könnte damit zu dem paradoxen Ergebnis führen, dass 
Minderjährige weiter mit Online-Risiken konfrontiert wä-

ren, das Vorgehen gegen solche Risiken aber erschwert 

wird. 
 

Ein vergleichbares Problem besteht bereits jetzt in Bezug 
auf § 5 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV): So 

können beispielsweise auf YouTube oder Steam entwick-

lungsbeeinträchtigende Inhalte zugänglich gemacht wer-
den, weil diese Dienste im Hintergrund mit der Alters-

kennzeichnung „ab 18 Jahren“ versehen sind. 

https://www.kjm-online.de/themen/technischer-jugendmedienschutz/unzulaessige-inhalte/
https://www.kjm-online.de/themen/technischer-jugendmedienschutz/unzulaessige-inhalte/
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Minderjährige bemerken von dieser Alterskennzeichnung 

in der Regel zwar kaum etwas (YouTube gehört hier nach 

wie vor zu den wichtigsten Diensten32), weil auf ihren Ge-
räten meist kein Jugendschutzprogramm installiert wurde, 

welches diese auslesen könnte.33 Den Medienanstalten ist 
es aber trotzdem nicht mehr möglich, gegen entwick-

lungsbeeinträchtigende Inhalte vorzugehen, weil die 

Dienste mit dem Label die gesetzlichen Mindeststandards 
erfüllen und aus rechtlicher Sicht sichergestellt ist, dass 

Minderjährige entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte „üb-
licherweise“ nicht mehr wahrnehmen können. 

 
Wenn ein Gesetz vorsähe, dass keine Minderjährigen un-

ter einer bestimmten Altersgrenze mehr Zugang zu Social 

Media haben dürfen, könnte dies außerdem dazu führen, 
dass Plattformbetreibende nur noch die gesetzlichen Min-

deststandards erfüllen und sonstige Investitionen in 
Schutzmaßnahmen zurückfahren oder auf neue Maßnah-

men verzichten (vgl. Argument 6). Dies könnte auch zu 

Lasten von Erwachsenen gehen, die Schutzmaßnahmen 
wie Inhalte-Filter oder Zeitlimit-Erinnerungen, die bislang 

oft unter dem Label des Jugendmedienschutzes laufen, 
nicht missen möchten.  

 
Daneben besteht das Risiko, dass von einem Verbot be-

troffene Kinder und Jugendliche auf Dienste ausweichen, 

die nicht von einem Verbot umfasst sind oder dieses igno-
rieren und noch weniger moderiert bzw. regulierbar 

sind.34  
 

Minderjährige könnten außerdem davor zurückschrecken, 

über negative Erfahrungen auf Social Media zu berichten, 
weil sie dort eigentlich nicht mehr aktiv sein dürften und 

Sanktionen befürchten. In der Folge könnten sie keine o-
der erst später Unterstützung erhalten. Überdies steht zu 

befürchten, dass sich ein Verbot insbesondere negativ auf 

diejenigen Minderjährige auswirkt, die vor Ort wenige So-
zialkontakte haben oder Teil einer Minderheit sind und die 

durch ein Verbot online den Kontakt zu ihrem Netzwerk 
an Unterstützenden und Gleichgesinnten verlieren (vgl. 
Argument 7 und Argument 8).  
 

Die genannten Probleme müssten bei einem Social-Media-

Verbot berücksichtigt und gelöst werden, damit die Maß-
nahme nicht unbeabsichtigt zu einem niedrigeren Schutz-

niveau führt. 
 

16 Ein Verbot ist zu undifferen-

ziert.  

Ein Verbot würde je nach Ausgestaltung für Minderjäh-

rige, die von der Entwicklung unterschiedlich weit sind, 
gleichermaßen gelten. Dass die Nutzungsrisiken für einige 

der betroffenen Kinder und Jugendliche höher wären als 
für andere und sich die Betroffenen mit Blick auf die je-

weils vorhandene Medienkompetenz unterscheiden, bliebe 

so ggf. unberücksichtigt.  
 

                                                
32 Vgl. https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf, S. 41. 
33 Vgl. https://mpfs.de/app/uploads/2025/05/KIM-Studie-2024.pdf, S. 81-82.  
34 Vgl. https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/ oder https://www.thelan-
cet.com/action/showPdf?pii=S2589-7500%2825%2900024-X, S. e236. 

https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf
https://mpfs.de/app/uploads/2025/05/KIM-Studie-2024.pdf
https://leibniz-hbi.de/die-huerden-eines-social-media-verbots-in-deutschland/
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-7500%2825%2900024-X
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-7500%2825%2900024-X
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Aktuellere Debattenbeiträge versuchen dem Rechnung zu 

tragen, indem zwischen einem vollständigen Verbot für 

jüngere Minderjährige und einer altersangemessenen 
Plattformgestaltung für ältere Jugendliche differenziert 

wird. Obwohl solche Ansätze eher um eine altersgerechte 
Schutzlösung bemüht sind, bleiben jedoch auch hier viele 

grundsätzliche Probleme bestehen, die mit einem Verbot 

einhergehen (vgl. beispielsweise Argument 12 und Argu-
ment 15). 
 
Alternativ wären altersgerechte Schutzlösungen (für alle 

Minderjährigen) denkbar. Die Webseite https://www.me-
dien-kindersicher.de/startseite gibt einen Überblick über 

zahlreiche bestehende technische Schutzlösungen für Ge-

räte, Dienste und Apps, die an das jeweilige Alter und die 
jeweilige Medienkompetenz des Kindes angepasst werden 

können. Damit solche ausdifferenzierten Schutzeinstellun-
gen flächendeckend zum Einsatz kommen, müssten Platt-

formen jedoch zu einer verlässlichen Altersfeststellung 

und zur Anpassung des Schutzniveaus an das Alter des 
Kindes verpflichtet sowie diese Regelungen auch durchge-

setzt werden.  
17 Ein Verbot benachteiligt junge 

Wählerinnen und Wähler bei 

der Auseinandersetzung mit 
politischen Themen und bei 

der gesellschaftlichen Partizi-
pation. 

In vielen Bundesländern sind bei Landtagswahlen und 

Kommunalwahlen bereits 16-Jährige wahlberechtigt. Glei-

ches gilt auch für die Europawahl.  
 

Auch junge Wählerinnen und Wählern sollten sich dabei 
nicht erst kurz vor dem Wahltag, sondern möglichst früh 

mit gesellschaftlichen Themen und parteipolitischen Positi-

onen auseinandersetzen können. Eine niedrigschwellige 
Auseinandersetzung mit diesen Themen ist zwar nicht nur 

auf Social-Media möglich. Zumindest bislang kommen 
junge Menschen aber insbesondere dort mit politischen 

Informationen in Kontakt.35 

 
Ein Social-Media-Verbot könnte sich daher auch darauf 

auswirken, ob, wo und wie sich junge Wählerinnen und 
Wähler mit politischen Themen auseinandersetzen. So le-

gen erste Befunde aus Australien beispielsweise nahe, 
dass Jugendliche, deren Social-Media-Nutzung durch das 

Verbot signifikant eingeschränkt wurde, weniger Nachrich-

ten konsumieren und sich seltener an gesellschaftlichen 
Debatten beteiligen. Gleichzeitig gilt es diesen Befunden 

zufolge als unwahrscheinlich, dass sich betroffene Minder-
jährige in der Folge einfach verstärkt traditionellen Medien 

zuwenden, da sie sich von diesen Medien nicht ausrei-

chend gehört und repräsentiert fühlen.36 
 

Bei der Einführung eines Verbots wäre deshalb auch si-
cherzustellen, dass junge Wählerinnen und Wähler nicht 

benachteiligt werden und ihnen weitere niedrigschwellige 
Orte der Auseinandersetzung mit politischen Themen und 

der gesellschaftlichen Partizipation offenstehen. 

 

                                                
35 Vgl. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/how-to-sell-democracy-online-fast 
36 Vgl. https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2026-05/apo-nid334363.pdf  

https://www.medien-kindersicher.de/startseite
https://www.medien-kindersicher.de/startseite
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/how-to-sell-democracy-online-fast
https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2026-05/apo-nid334363.pdf
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18 Verbots-Forderungen berück-

sichtigen zu wenig, dass auch 

Erwachsene von Online-Risi-
ken betroffen sind. 

Kinder und Jugendliche sind besonders anfällig für viele 

der Online-Risiken, die derzeit bestehen und daher auch 

besonders schutzbedürftig.  
 

Gleichzeitig darf aber nicht aus dem Blick geraten, dass 
auch Erwachsene nicht immun gegenüber verstörenden 

Hinrichtungsinhalten, Cyberstalking, Hassrede, Desinfor-

mation & Co sind und dass auch innerhalb der Gruppe der 
Erwachsenen Nutzende ausgemacht werden können, die 

besonders vulnerabel sind: Etwa 80 Prozent der polizeilich 
registrierten Opfer von Cyberstalking waren 2019 bei-

spielsweise zwischen 21 und 60 Jahre alt und weiblich.37 
Daneben sind Erwachsene ebenfalls mit Hass im Netz 

konfrontiert und ziehen sich deswegen aus dem Diskurs 

zurück, bekennen sich seltener zu ihrer Meinung oder be-
teiligen sich weniger an Diskussionen im Internet.38 Ver-

schwörungserzählungen und Falschmeldungen fallen 
ebenso nicht nur bei Minderjährigen auf fruchtbaren Bo-

den.39  

 
Politik und Gesellschaft müssen daher auch Lösungen da-

für finden, wie Erwachsene besser vor Online-Risiken und 
illegalen Inhalten geschützt und zu einer verantwortungs-

volleren Nutzung von Social-Media befähigt werden kön-
nen.  

 

 

 
Was macht die LFK jetzt schon? 
 
Die oben genannten Argumente und ihre Einordnung zeigen, dass der Schutz von Kindern und Ju-

gendlichen vor Online-Risiken komplex ist und erhebliche Bedenken gegen vermeintlich einfache Lö-

sungsvorschläge bestehen. Insbesondere Fragen bezüglich der Umsetzbarkeit und der Reichweite ei-
nes Verbots sowie unbeabsichtigte negative Folgen sind zu beachten. Eine undifferenzierte und pau-

schalisierende Verbotsdebatte sollte außerdem nicht davon ablenken, dass es für einen wirksamen 
Schutz von Minderjährigen verschiedener Maßnahmen bedarf. 

  

Die LFK leistet in diesem Zusammenhang mit ihren vielfältigen Zugängen zum Thema Jugendmedien-
schutz bereits jetzt einen wichtigen Beitrag für ein sicheres Aufwachsen mit digitalen Medien. 

 
Unsere Studien liefern wissenschaftliche Erkenntnisse zur Mediennutzung von Kindern und Jugendli-

chen, also dazu, warum und wie sie welche Social-Media-Plattformen nutzen und mit welchen Risiken 
sie dort konfrontiert sind.  

 

Im Aufsichtsbereich werden Inhalte aus jugendmedienschutzrechtlicher Sicht betrachtet und es wird 
auf die Entfernung von rechtswidrigen Inhalten hingewirkt.  

 
Daneben setzen wir uns im Bereich Medienkompetenz mit zahlreichen Projekten dafür ein, dass Kinder 

und Jugendliche auf den digitalen Alltag vorbereitet werden. Zu nennen sind hier etwa:  

 
̵ Handysektor, als unabhängige Anlaufstelle für den digitalen Alltag von Jugendlichen – mit vie-

len Tipps, Informationen und auch kreativen Ideen rund um Smartphones, Tablets und Apps.  

                                                
37 Vgl. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/11/3-periodischer-sicher-
heitsbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=11, S. 126.  
38 Vgl. https://hateaid.org/wp-content/uploads/2024/04/Studie_Lauter-Hass-leiser-Rueckzug.pdf. 
39 Vgl. https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2023/03/radikalisierung-oder-pubertaet-
new.pdf, S. 8-9 oder https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/07/Studie_Vodafone-Stif-
tung_Desinformation-Expertenbefragung.pdf, S. 15.  

https://www.lfk.de/regulierung/jugendschutz
https://www.handysektor.de/startseite
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/11/3-periodischer-sicherheitsbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=11
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/11/3-periodischer-sicherheitsbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=11
https://hateaid.org/wp-content/uploads/2024/04/Studie_Lauter-Hass-leiser-Rueckzug.pdf
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2023/03/radikalisierung-oder-pubertaet-new.pdf
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2023/03/radikalisierung-oder-pubertaet-new.pdf
https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/07/Studie_Vodafone-Stiftung_Desinformation-Expertenbefragung.pdf
https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/07/Studie_Vodafone-Stiftung_Desinformation-Expertenbefragung.pdf
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̵ THE FEED, unser Serious Game, soll das Bewusstsein für Social-Media-Algorithmen und ihre 

gesellschaftlichen Konsequenzen fördern. Das Spiel eignet sich auch für den Einsatz im Schul-

unterricht in Fächern wie Ethik, Religion, Deutsch oder Gemeinschaftskunde. 

̵ YourStory, in dessen Rahmen Schülerinnen und Schüler Erklärvideos (Tutorials) zu selbstge-

wählten Themen produzieren und so Einblicke in die hinter YouTube stehenden Mechanismen 

und Geschäftspraktiken bekommen. Sie lernen, die geschlechtsspezifischen Selbstinszenierun-

gen der eigenen YouTube-Stars zu hinterfragen und auf kommerzielle Einflussnahme zu ach-

ten. Thematisiert werden ebenfalls Datenschutz, Persönlichkeits- und Urheberrechte. 

Zusätzlich werden auch Erziehungsberechtigte von uns dabei unterstützt, die Geräte ihrer Kinder ein-

zurichten, Regeln zu implementieren und Sicherheitseinstellungen vorzunehmen, z.B. durch medien-

kindersicher.de. 

 
Über die LFK 
 

Die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) setzt sich als Medienanstalt für Baden-Württemberg für 
einen zeitgemäßen Jugendschutz ein. Als Aufsichtsbehörde geht sie unter anderem gegen Jugend-

schutzverstöße auf Social-Media-Plattformen vor, sie betreibt aber auch Forschung zur Mediennutzung 

von Kindern und Jugendlichen und fördert die Medienkompetenz. 

 

https://www.lfk.de/medienkompetenz/games/the-feed
https://www.lfk.de/medienkompetenz/social-media/yourstory
https://www.medien-kindersicher.de/startseite
https://www.medien-kindersicher.de/startseite

